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CANCOM SE 
mit Sitz in München 

 

- ISIN DE0005419105 - 
 
 

 

Bericht des Vorstands 
 

zu TOP 10 und TOP 11 der Tagesordnung der Hauptversammlung am 25. Juni 2014  
über den Ausschluss des Bezugsrechtes gem.  Art. 5 SE-VO, §§ 202, 203 Abs. 2, in 

Verb. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 

 
Der Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG den 

nachfolgenden Bericht zu TOP 10 und TOP 11 der Tagesordnung über die Gründe für die 

Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgeben zu dürfen. 

 

Dieser Bericht ist ab der Einberufung der Hauptversammlung unter der Internet-Adresse 

www.cancom.com/hauptversammlung/ zugänglich. Er liegt darüber hinaus während der Dauer der 

Hauptversammlung im Versammlungssaal zur Einsichtnahme aus. Der Bericht hat folgenden 

Inhalt: 

 

Überblick 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der CANCOM SE schlagen der Hauptversammlung unter 

Tagesordnungspunkt TOP 10 die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II/2014 in Höhe 

von bis zu 650.000,00 Euro und unter Tagesordnungspunkt TOP 11 eines weiteren neuen 

Genehmigten Kapitals III/2014 in Höhe von bis zu 4.400.000,00 Euro vor. 

 

Die derzeitige Satzung der Gesellschaft sieht in § 4 Abs. (4) ein Genehmigtes Kapital 2010 (I) vor, 

das den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 

bis zum 20. Juni 2015 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen 

Bar- und/oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu 

774.960,00 Euro zu erhöhen. ln bestimmten, näher beschriebenen Fällen ist der Vorstand 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen. 

 

Das Genehmigte Kapital II/2014 und das Genehmigte Kapital III/2014 sollen der Gesellschaft eine 

möglichst umfassende Flexibilität bei ihrer Unternehmensfinanzierung ermöglichen. Da die 

Entscheidungen über die Deckung eines Kapitalbedarfs oder das Wahrnehmen einer 

strategischen Option in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es von entscheidender Bedeutung, 

dass die Gesellschaft hierbei ohne Zeitverzug handlungsfähig ist. Mit dem Instrument des 

Genehmigten Kapitals, welches ein Volumen von insgesamt bis zu 50 % des Grundkapitals haben 
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kann, hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rechnung getragen. Das vorgeschlagene gesamte 

Volumen des Genehmigten Kapitals II/2014 mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis 

zu 650.000,00 Euro und des Genehmigten Kapitals III/2014 mit einem anteiligen Betrag am 

Grundkapital von bis zu 4.400.000,00 Euro entspräche bei vollständiger Ausnutzung einer 

Erhöhung des derzeitigen Grundkapitals um ca. 34,55 %. 

 

Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen schnell und flexibel zu 

nutzen, und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu 

decken. 

  

Den Aktionären steht bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II/2014 und/oder des 

Genehmigten Kapitals III/2014 grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien aus einer 

Barkapitalerhöhung können auch von Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 

5 Satz 1 Aktiengesetz mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 

anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). 

 

Genehmigtes Kapital II/2014  

 

Der Vorstand soll beim Genehmigten Kapital II/2014 die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

a) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen  

 

Der Vorstand soll die Möglichkeit erhalten, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen 

gegen Sacheinlagen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, sofern diese zum Zwecke 

des Erwerbs einer Beteiligung, von Unternehmen oder von Unternehmensteilen erfolgen. 

 

Die Gesellschaft steht im intensiven Wettbewerb mit anderen Unternehmen und muss daher 

jederzeit in der Lage sein, an den internationalen und regionalen Märkten im Interesse ihrer 

Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. Dazu gehört auch die Möglichkeit, zur Verbesserung der 

Wettbewerbssituation andere Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Beteiligungen an 

Unternehmen zu erwerben. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Konsolidierung auch auf den 

Märkten, auf denen sich die Gesellschaft bewegt, ist eine flexible und kurzfristige 

Reaktionsmöglichkeit für den Vorstand besonders wichtig, weshalb eine Hauptversammlung in 

solchen Fällen in der Regel nicht abgewartet werden kann. Die allgemeine Praxis und auch die 

bisherigen Erfahrungen der Gesellschaft auf ihren Märkten zeigen, dass Inhaber attraktiver 

Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung häufig die Verschaffung von 

stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen, um den durch die Akquisition 

zu schaffenden Mehrwert mit gestalten und an ihm partizipieren zu können. 

  

Darüber hinaus kann die Gewährung von Aktien zweckmäßig oder gar geboten sein, um die 

Liquidität der Gesellschaft zu schonen und Akquisitionen ohne Beanspruchung der 

Fremdkapitallinien zu tätigen. Gerade bei den immer größer werdenden Unternehmenseinheiten, 

die bei derartigen Geschäften betroffen sind, können die Gegenleistungen oft nicht in Geld 

erbracht werden, ohne die Liquidität der Gesellschaft zu strapazieren oder den Grad der 

Verschuldung in nicht wünschenswertem Maße zu erhöhen. 

 

Die Verwaltung wird im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung sorgfältig prüfen, ob der Wert 

der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis stehen. Die 

durch einen Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen bedingte Verringerung der 
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relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der Aktionäre wird dadurch 

aufgewogen, dass die Geschäftsausweitung im Wege der Eigenkapitalstärkung durch Dritte 

finanziert wird und die vorhandenen Aktionäre – mit einer zwar geringeren Quote als zuvor – an 

einem Unternehmenswachstum teilhaben, das sie bei Einräumung eines Bezugsrechts aus 

eigenen Mitteln finanzieren müssten. Durch die Börsennotierung der Gesellschaft ist jedem 

Aktionär zudem die grundsätzliche Möglichkeit gegeben, seine Beteiligungsquote durch den 

Zuerwerb von Aktien wieder zu erhöhen. 

 

b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlage 

 

Außerdem soll das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 203 Abs. 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG beim Genehmigten Kapital II/2014 ausgeschlossen werden können bei 

Barkapitalerhöhungen, wenn der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen 

wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10% des im Zeitpunkt der Ausgabe 

der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis, der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum 

Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich 

im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. 

 

Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss soll die Verwaltung in die Lage versetzen, zeitnah 

und flexibel ihren Eigenkapitalbedarf zu decken. Durch den Verzicht auf die sowohl kosten- als 

auch zeitaufwändige Durchführung des Bezugsrechtsverfahrens wird der Vorstand in die Lage 

versetzt, auf günstige Marktsituationen kurzfristig zu reagieren. Derartige Kapitalerhöhungen 

führen wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeiten erfahrungsgemäß zu einem höheren 

Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre und 

ermöglichen es zudem, neue Aktionärsgruppen im ln- und Ausland zu gewinnen. Bei Ausnutzung 

der Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag so niedrig bemessen, wie dies nach den zum 

Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die Abweichung vom 

Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II/2014 wird keinesfalls 

mehr als 5% des dann aktuellen Börsenpreises betragen. 

 

Der Umfang einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 

203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist zudem begrenzt auf 10% des Grundkapitals bei 

Wirksamwerden der Ermächtigung bzw., sofern dieser Betrag niedriger sein sollte, bei Ausnutzung 

der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss. Hierbei sieht der Beschlussvorschlag vor, dass 

auf diese 10%-Grenze Aktien anzurechnen sind, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ferner werden auf die 10%-Grenze auch 

diejenigen Aktien angerechnet, die seit dem 18. Juni 2013 zur Bedienung von 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten ausgegeben werden bzw. ausgegeben werden können oder müssen, sofern die 

Schuldverschreibungen nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre ausgegeben werden. 

 

Durch diesen Anrechnungsmechanismus wird im Einklang mit der Regelung der § 203 Abs. 2 

i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine 

Verwässerung Rechnung getragen, indem ihre Beteiligungsquote auch bei einer Kombination von 

Kapitalmaßnahmen und der Veräußerung eigener Aktien und/oder der Ausgabe von 

Schuldverschreibungen so weit wie möglich erhalten bleibt. 
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Da sich der Ausgabepreis für die unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen 

neuen Aktien am Börsenkurs zu orientieren und die Ermächtigung nur einen beschränkten Umfang 

hat, haben die Aktionäre zudem die Möglichkeit, ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen 

Stimmrechtsanteil durch Zukauf von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Es ist daher 

sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG sowohl die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des 

genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während 

der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 

 

c) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

 

Die Ermächtigung, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen, dient schließlich dazu, dass 

im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis 

dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages 

würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der 

Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch den Verkauf über die Börse oder in 

sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Deshalb halten Vorstand und 

Aufsichtsrat diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für sachgerecht. 

 

Genehmigtes Kapital III/2014  

 

Beim Genehmigten Kapital III/2014 soll der Vorstand lediglich die Möglichkeit erhalten, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Weitere 

Möglichkeiten für einen Bezugsrechtsausschluss sind beim Genehmigten Kapital III/2014 nicht 

vorgesehen. 

 

Wie bereits oben ausgeführt, dient der Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge dazu, im 

Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis 

darzustellen. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würde 

insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der 

Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch den Verkauf über die Börse oder in 

sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Deshalb halten Vorstand und 

Aufsichtsrat diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für sachgerecht. 

 

Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Kapitalerhöhungen 

 

Auf die Summe der bei Nutzung des bereits bestehenden Genehmigten Kapitals 2010 (I), des 

neuen Genehmigten Kapitals II/2014 und/oder des neuen Genehmigten Kapitals III/2014 unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen 

Aktien darf rechnerisch ein Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10% des 

Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung entfallen. Auf diese 

Grenze werden angerechnet (i) Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigungen unter 

Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG ausgegeben oder veräußert werden sowie (ii) Aktien, die zur Bedienung von 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten ausgegeben werden bzw. ausgegeben werden können oder müssen, sofern die 

Schuldverschreibungen nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigungen in entsprechender 
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Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

ausgegeben werden. 

 

Ausnutzung genehmigten Kapitals 

 

Pläne für die Ausnutzung der vorgeschlagenen neuen Genehmigten Kapitalia II/2014 und III/2014 

bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 

Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch 

machen soll. Er wird dies nur tun und der Aufsichtsrat wird seine Zustimmung nur erteilen, wenn 

dies nach pflichtgemäßer Prüfung aus Sicht der Organe im wohlverstandenen Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. 

 

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals unterrichten. 

 

 

München, im Mai 2014 

 

Der Vorstand 


